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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

1. 1. 1. 1. Maßgebende BedingungenMaßgebende BedingungenMaßgebende BedingungenMaßgebende Bedingungen    

Die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferanten richten sich ausschließlich nach diesen Bedingungen 
wenn nicht anders vereinbart. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Andere allgemeine 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 
 
2. Bestellung2. Bestellung2. Bestellung2. Bestellung    

Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und Rahmenaufträge sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen 
der Schriftform.  Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 3 Tagen seit Zugang an, so sind wir zum 
Widerruf berechtigt. Rahmenaufträge  werden spätestens dann verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen einer 
Woche seit Zugang widerspricht. Acti-Med ist berechtigt, im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten 
Änderungen des Liefergegenstandes in Konstruktion und Ausführung zu verlangen. Dabei sind die Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen zu regeln. 
 
3. Zahlung3. Zahlung3. Zahlung3. Zahlung    

Für die Zahlung gelten die gesondert vereinbarten Bedingungen. Bei Annahme verfrühter Lieferungen richtet sich 
die Fälligkeit nach dem vereinbarten Liefertermin. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung. Bei fehlerhafter 
Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 
Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns, die nicht unbillig verweigert werden darf, nicht 
berechtigt, seine Forderungen gegen uns abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Bei Vorliegen von 
verlängertem Eigentumsvorbehalt gilt die Zustimmung als erteilt. 
 
4. Mängelanzeige4. Mängelanzeige4. Mängelanzeige4. Mängelanzeige    

Mängel der Lieferungen werden von uns, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsablaufs festgestellt werden, dem Lieferanten unverzüglich schriftlich angezeigt. Insoweit verzichtet der 
Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
 
5. Geheimhaltung5. Geheimhaltung5. Geheimhaltung5. Geheimhaltung    

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die 
ihnen durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Zeichnungen, 
Modelle, Schablonen, Muster- und ähnliche Gegenstände dürfen unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst 
zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung solcher Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen 
Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. Unterlieferanten sich entsprechend zu 
verpflichten. Die Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer 
Geschäftsverbindung werben. 
 
6. Liefertermine und 6. Liefertermine und 6. Liefertermine und 6. Liefertermine und ––––fristenfristenfristenfristen    

Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der 
Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung „frei Werk“ vereinbart, hat der Lieferant die Ware 
unter Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereitzustellen. 
  



 

  

© Dezember 2010 | Acti-Med AG | Philipp-Reis-Straße 2 | D-36399 Freiensteinau | Tel.: +49 (0) 6666-800 83-0 | info@acti-med.de | Seite 2 von 3 

 
 
7. Lieferverzug7. Lieferverzug7. Lieferverzug7. Lieferverzug    

Der Lieferant ist uns gegenüber zum Ersatz des Verzugsschadens verpflichtet. Bei leichter Fahrlässigkeit 
beschränkt sich der Schadensersatz auf Frachtmehrkosten und Nachrüstkosten, nach fruchtloser Nachfristsetzung 
oder bei Wegfall des Interesses an der Lieferung auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung.  
 
8888. Qualität und Dokumentation. Qualität und Dokumentation. Qualität und Dokumentation. Qualität und Dokumentation    

Der Lieferant hat für seine Lieferungen die anerkannten Regeln der Technik, die Sicherheitsvorschriften und die 
vereinbarten technischen Daten einzuhalten. Änderungen des Liefergegenstandes bedürfen unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung. Desweiteren ist es erwünscht, dass der Lieferant Gegenvorschläge seiner Seite aus  
an Acti-Med AG richtet. 
    
9999. Mängelhaftung. Mängelhaftung. Mängelhaftung. Mängelhaftung    
    
1. Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt einer Untersuchung auf Mängelfreiheit, insbesondere auch auf 

Richtigkeit und Vollständigkeit, soweit und sobald dies nach ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist. 
Mängel werden von uns umgehend nach Entdeckung gerügt. Der Lieferant verzichtet auf den Einwand der 
verspäteten Mängelrüge.  

2. Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach-und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit nicht nachfolgend 
etwas anderes geregelt ist. 

3. Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht Fa. Acti-Med grundsätzlich zu. 
4. Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung 

des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren 
oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder 
von dritter Seite vornehmen zu lassen.  

5. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch von eventuell bestehenden Ansprüchen Dritter frei, es sei 
denn, er hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten. 

6. Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende 
Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen. 

7. Für Maßnahmen des Bestellers zur Schadensabwehr (z.B. Rückrufaktionen) haftet der Lieferant, soweit er 
rechtlich verpflichtet ist. 

8. Der Besteller wird den Lieferanten, falls er diesen nach den vorstehenden Regelungen in Anspruch nehmen 
will, unverzüglich und umfassend informieren und konsultieren. Er hat dem Lieferanten Gelegenheit zur 
Untersuchung des Schadenfalls zu geben. Über die zu ergreifenden Maßnahmen, insbesondere bei 
Vergleichsverhandlungen, werden sich die Vertragspartner abstimmen. 
 

10101010. Schutzrechte. Schutzrechte. Schutzrechte. Schutzrechte    

Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung der Liefergegenstände aus der 
Verletzung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen (Schutzrechte) ergeben. Er stellt den Besteller und 
seine Abnehmer von allen Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt nicht, soweit der 
Lieferant die Liefergegenstände nach von uns übergebenen Zeichnungen, Modellen oder diesen 
gleichkommenden sonstigen Beschreibungen oder Angaben von uns hergestellt hat und nicht weiß oder im 
Zusammenhang mit den ihm entwickelten Erzeugnissen nicht wissen muss, dass dadurch Schutzrechte verletzt 
werden. 
Soweit der Lieferant nicht nach vorstehendem Absatz haftet, stellen wir ihn von Ansprüchen Dritter frei. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, sich unverzüglich von bekannt werdenden Verletzungsrisiken und angeblichen 
Verletzungsfällen zu unterrichten und sich Gelegenheit zu geben, entsprechenden Ansprüchen einvernehmlich 
entgegenzuwirken. 
Der Lieferant wird uns auf Anfrage die Benutzung von veröffentlichten eigenen und von lizenzierten Schutzrechten 
und Schutzrechtsanmeldungen an dem Liefergegenstand mitteilen.  
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11111111. Verwendung von Fertigungsmitteln und vertraulichen Angaben des Bestellers. Verwendung von Fertigungsmitteln und vertraulichen Angaben des Bestellers. Verwendung von Fertigungsmitteln und vertraulichen Angaben des Bestellers. Verwendung von Fertigungsmitteln und vertraulichen Angaben des Bestellers    
Modelle, Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, die dem Lieferanten von uns 
zur Verfügung gestellt oder ihm voll bezahlt werden, gleichfalls vertrauliche Angaben, dürfen nur mit vorheriger, 
schriftlicher Zustimmung von uns für Lieferungen an Dritte verwendet werden. 
 
12121212. Eig. Eig. Eig. Eigentumsvorbehaltentumsvorbehaltentumsvorbehaltentumsvorbehalt    

Der Lieferant behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor; 
hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhängendes Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung für seine Saldoforderung. 
 
11113333. Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen. Allgemeine Bestimmungen    

Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt, 
so ist der andere berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Regelung zu ersetzen.  
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht etwas anders vereinbart ist. Die 
Anwendung des Kollisionsrechts und UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf) wird ausgeschlossen. 
Erfüllungsort ist Freiensteinau, sofern nichts anderes vereinbart worden ist. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl 
das für uns oder unseren Lieferanten zuständige Gericht oder der Erfüllungsort. 
 


